
SuedOstLink 

- BBPlG Vorhaben Nr. 5
und Nr. 5a – 

Abschnitt D2 

Nittenau bis Pfatter 

Unterlagen 

gemäß § 21 NABEG 

Teil L6.3 Anlagen 01 bis 22

00 
Unterlage gemäß 

§ 21 NABEG
ARGE U 
M. Mohr

ARGE U 
M. Pohle

Rev. Datum Ausgabe Erstellt Geprüft Freigegeben 

Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der 
Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für 
die Inhalte. 

Festgestellt nach § 24 NABEG 
Bonn, den 

29.06.2023 TenneT
M. Schafhirt

A060-AGU-000395-MA-DE



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL01_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

1

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 2 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL02_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

2

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 3 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL03_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

3

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 4 von 170

Marie Mohr
Pfeil

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL04_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

4

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 5 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL05_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

5

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 6 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL06_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

6

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 7 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL07_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

7

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 8 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL08_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

8

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 9 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL09_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

9

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 10 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL010_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

10

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 11 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL011_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

11

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 12 von 170

Marie Mohr
Pfeil



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0 641 / 9 44 22 - 0 Blatt:

Anlage:

Bearbeiter:

Ersteller:

Stand:

PNr.:

© Büro HG GmbH, gedruckt 29.06.2020
P:\Pro2018\18038\18038-04\Bearb_spez\ANL-02-BL012_Legende_UEBK.grf

Legende der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 25.000

SuedOstLinkSüd - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2

12

1

mom06/20 V1

18038/2 mom

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 13 von 170

Marie Mohr
Pfeil



SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen Schönfeld

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 02
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.743.160 

Hoch 5.443.181 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

462 

Bezeichnung der Fassung Brunnen Schönfeld 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Cham 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Siegenstein 

Flurstück 240 

Landkreis Cham 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Brunnen 

Anmerkungen zur Fassung • Das Brunnenwasser dient der Versorgung der

auf dem Hof befindlichen Tiere.

• Der Brunnen wurde vor mehr als 50 Jahren

errichtet.

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Vor 1970 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 480 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG ist der Untergrund gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) aus variszischen Magmatiten 

aufgebaut. Die Magmatite bestehen aus grobkörnigem, porphyrischem Granit (Kristallgranit I). 

Gemäß GK 25 befinden sich keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) sind im EZG fast ausschließlich Braunerden aus Gruslehm über 

(Kryo-)Sandgrus vorhanden. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter der Quelle bilden gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) 

die oben beschriebenen sauren bis intermediären Plutonite. Diese Einheit ist als Kluft-Grundwasserleiter 

mit geringer, lokal auch mäßiger Gebirgsdurchlässigkeit und Ergiebigkeit zu klassifizieren. Mit 

zunehmender Tiefe sind die Plutonite jedoch als Grundwassergeringleiter einzustufen. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von W nach E gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus westlicher Richtung. 

Aufgrund der eher geringen Durchlässigkeit der Gw-führenden Festgesteine kann eine Orientierung der 

GwStrömung bzw. der GwMorphologie an der Oberflächenmorphologie angenommen werden. 

Angaben zum Flurabstand innerhalb des EZG liegen nicht vor. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

149,3 mm/a 

(4,7 l/s*km2) 

Vorfluter Otterbach 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,007 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) < 10 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Die Vorzugstrasse verläuft in ca.480 m Entfernung zum Brunnen mit einer Länge von weniger als 10 m 

durch das EZG. Der Kabelgraben soll innerhalb von Braunerden aus Gruslehm über (Kryo-)Sandgrus 

ausgehoben werden. 

Innerhalb des EZG wurden keine Bohrungen der BGHU abgeteuft. 

Im westlichen Bereich des EZG wird gemäß der hydrogeologischen Modellvorstellung nicht mit einem 

Eingriff in das Grundwasser entlang der VT gerechnet, allerdings erfolgt eine Beeinträchtigung durch die 

südlich gelegene Bauwasserhaltung resp. des daraus resultierenden Absenktrichters, welcher bis in das 

EZG des Brunnens hineinragt. 

Hydrogeologische Risikobewertung: 

Risiko ist vorhanden, da es innerhalb des EZG zu einem direkten Eingriff ist das Grundwasser kommt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Die im Zuge der Baumaßnahmen zu erwartende 

Bauwasserhaltung resp. des daraus resultierenden 

Absenktrichters, welcher bis in das EZG hineinragt, hat keinen 

Einfluss auf die Wasserqualität. Da die VT jedoch zusätzlich durch 

das EZG verläuft, ist ein Havariefall nicht auszuschließen. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Es ist davon auszugehen, dass während der Bauphase durch die 

Bauwasserhaltung ein Teil des dem Brunnen zuströmenden 

Wassers entnommen wird. Ein Absinken des Wasserspiegels am 

Brunnenstandort ist durch die Bauwasserhaltung potenziell 

gegeben. 

Die Bauwasserhaltung nach der Unterlage Teil K.3.1 wird im 

Folgenden betrachtet: 

➢ Dauer: 30 Tage 

➢ Andrang: 82,2 m³/h 

➢ Reichweite: 406 m 

Die Bauwasserhaltung erfolgt im direkten Anstrom des Brunnens, 

sodass eine temporäre Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen 

werden kann. Es liegt eine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor, da es 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

durch die Bauwasserhaltung zu einer Verringerung der 

Wasserquantität im EZG kommt. 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität im EZG infolge einer 

bauzeitlichen Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen bzw. 

wird im Vergleich der Beeinflussung durch die Bauwasserhaltung 

als vernachlässigbar eingeschätzt. Vorsorgende Maßnahmen, die 

das Risiko herabsetzen würden, liegen nicht vor. Es liegt eine 

Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Für das HGÜ-Erdkabel, Schutz- und Leerrohre werden 

Kunststoffe und Metalle eingesetzt, die zu keiner qualitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers führen (s. Unterlage Teil C2 

„Technische Vorhabensbeschreibung“). Gleiches gilt für 

Bettungsmaterialien und die Materialien, welche zur 

Grabenverfüllung verwendet werden (s. Unterlage Teil L2.2 

„Bodenmanagement“). 

Ein Risiko hinsichtlich der Wasserqualität während des Betriebs 

des SOL ist nicht gegeben. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 

WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität im EZG infolge einer 

Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen, da die 

ursprüngliche Landnutzungsform nicht verändert wird. 

Aufgrund der Durchlässigkeit des Bettungsmaterials für die 

Stromleitung ist sichergestellt, dass der GwAnstrom des 

Brunnens aus westlicher Richtung erhalten bleibt. Eine erhöhte 

Durchlässigkeit des Bettungsmaterials kann jedoch zu einer 

Längsdrainagewirkung entlang des SOL führen. Die 

Längsdrainagewirkung der SOL-Bettung wird durch Tonriegel 

unterbunden (vorsorgende Maßnahme), sodass auch keine 

wesentliche Veränderung des Einzugsgebiets erzeugt wird. Eine 

quantitative Beeinträchtigung beim Betrieb des SOL ist somit nicht 

zu erwarten. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Aufgrund der bezogenen Benutzung i. S. v. § 9 WHG im Sinne einer quantitativen Beeinträchtigung des 

Grundwassers während des Baus des SOL muss in der Folge in der Unterlage Teil K.3.1 

(Bauwasserhaltung) eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. 

Bearbeitungsstand 02/2023 
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2. Plandarstellungen, Dokumentation 

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Geologische Übersichtskarte mit Einzugsgebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016
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Vorhaben nach §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG
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Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)
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Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.1
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Quelle Kirnberg 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 03
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.743.807 

Hoch 5.442.211 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

510 

Bezeichnung der Fassung Quelle Kirnberg 1 

Hinweis auf die Fassung Eigentümer 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Bruckbach 

Flurstück 133 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Quellfassung 

Anmerkungen zur Fassung • Das geförderte Wasser dient als Brauchwasser

für den Hof (Reinigung der Maschinen).

• Die Quellschüttung ist sehr variabel über das

Jahr gesehen und stark abhängig von dem

Trockenheitsgrad.

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 260 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 23 von 170



Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG ist der Untergrund gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) aus variszischen Magmatiten 

aufgebaut. Die Magmatite bestehen aus grobkörnigem, porphyrischem Granit (Kristallgranit I). Am 

Standort der Quellfassung sowie im westlichen Bereich des EZG werden die Festgesteine von 

pleistozänen Fließerden (sandiger Lehm, oft lagenweise steinig bis blockig) überlagert. 

Gemäß GK 25 befinden sich keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) sind im EZG fast ausschließlich Braunerden aus Gruslehm über 

(Kryo-)Sandgrus vorhanden. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter der Quelle bilden gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) 

die oben beschriebenen sauren bis intermediären Plutonite. Diese Einheit ist als Kluft-Grundwasserleiter 

mit geringer, lokal auch mäßiger Gebirgsdurchlässigkeit und Ergiebigkeit zu klassifizieren. Mit 

zunehmender Tiefe sind die Plutonite jedoch als Grundwassergeringleiter einzustufen. Die Lockergesteine 

der Talfüllungen (Fließerden) weisen eine mäßige bis mittlere Porendurchlässigkeit und eine 

gelegentliche, unbedeutende Führung von Grundwasser auf. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NE nach SW gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu der Quellfassung aus nordöstlicher Richtung. 

Aufgrund der eher geringen Durchlässigkeit der Gw-führenden Festgesteine kann eine Orientierung der 

GwStrömung bzw. der GwMorphologie an der Oberflächenmorphologie angenommen werden. 

Angaben zum Flurabstand innerhalb des EZG liegen nicht vor. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

144,6 – 163,1 mm/a 

(4,6 – 5,2 l/s*km2) 

Vorfluter Otterbach 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,008 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 25 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Kein Risiko gegeben, außer im Havariefall 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem Eingriff in das Grundwasser kommt. Es 

liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus und/oder 

Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Quelle Kirnberg 2 

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 04
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.744.004 

Hoch 5.442.192 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

524 

Bezeichnung der Fassung Quelle Kirnberg 2 

Hinweis auf die Fassung Eigentümer 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Bruckbach 

Flurstück 138 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Quellfassung 

Anmerkungen zur Fassung • Das geförderte Wasser dient als Brauchwasser

für den Hof (Reinigung der Maschinen).

• Die Quellschüttung ist sehr variabel über das

Jahr gesehen und stark abhängig von dem

Trockenheitsgrad.

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 100 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG ist der Untergrund gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) aus variszischen Magmatiten 

aufgebaut. Die Magmatite bestehen aus grobkörnigem, porphyrischem Granit (Kristallgranit I). Am 

Standort der Quellfassung werden die Festgesteine von pleistozänen Fließerden (sandiger Lehm, oft 

lagenweise steinig bis blockig) überlagert. 

Gemäß GK 25 befinden sich keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) sind im EZG fast ausschließlich Braunerden aus Gruslehm über 

(Kryo-)Sandgrus vorhanden. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter der Quelle bilden gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) 

die oben beschriebenen sauren bis intermediären Plutonite. Diese Einheit ist als Kluft-Grundwasserleiter 

mit geringer, lokal auch mäßiger Gebirgsdurchlässigkeit und Ergiebigkeit zu klassifizieren. Mit 

zunehmender Tiefe sind die Plutonite jedoch als Grundwassergeringleiter einzustufen. Die Lockergesteine 

der Talfüllungen (Fließerden) weisen eine mäßige bis mittlere Porendurchlässigkeit und eine 

gelegentliche, unbedeutende Führung von Grundwasser auf. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von E bzw. SE nach W bzw. NW gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu der Quellfassung aus östlicher bzw. südöstlicher Richtung. 

Aufgrund der eher geringen Durchlässigkeit der Gw-führenden Festgesteine kann eine Orientierung der 

GwStrömung bzw. der GwMorphologie an der Oberflächenmorphologie angenommen werden. 

Angaben zum Flurabstand innerhalb des EZG liegen nicht vor. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

144,6 – 157,0 mm/a 

(4,6 – 5,0 l/s*km2) 

Vorfluter Otterbach 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 150 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Kein Risiko gegeben, außer im Havariefall 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 
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➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 
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Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem Eingriff in das Grundwasser kommt. Es 

liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus und/oder 

Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation 

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen Kirnberg

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 05
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.743.821 

Hoch 5.442.128 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

514 

Bezeichnung der Fassung Brunnen Kirnberg 

Hinweis auf die Fassung Eigentümer 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Bruckbach 

Flurstück 136 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Brunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Nicht bekannt 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen Nicht bekannt 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG ist der Untergrund gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) aus variszischen Magmatiten 

aufgebaut. Die Magmatite bestehen aus grobkörnigem, porphyrischem Granit (Kristallgranit I). Am 

Standort des Brunnens sowie im nordöstlichen Bereich des EZG werden die Festgesteine von 

pleistozänen Fließerden (sandiger Lehm, oft lagenweise steinig bis blockig) überlagert. 

Gemäß GK 25 befinden sich keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) sind im EZG fast ausschließlich Braunerden aus Gruslehm über 

(Kryo-)Sandgrus vorhanden. 
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Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU 

Bayern) die oben beschriebenen sauren bis intermediären Plutonite. Diese Einheit ist als Kluft-

Grundwasserleiter mit geringer, lokal auch mäßiger Gebirgsdurchlässigkeit und Ergiebigkeit zu 

klassifizieren. Mit zunehmender Tiefe sind die Plutonite jedoch als Grundwassergeringleiter einzustufen. 

Die Lockergesteine der Talfüllungen (Fließerden) weisen eine mäßige bis mittlere Porendurchlässigkeit 

und eine gelegentliche, unbedeutende Führung von Grundwasser auf. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von SW nach NE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus südwestlicher Richtung. 

Aufgrund der eher geringen Durchlässigkeit der Gw-führenden Festgesteine kann eine Orientierung der 

GwStrömung bzw. der GwMorphologie an der Oberflächenmorphologie angenommen werden. 

Angaben zum Flurabstand innerhalb des EZG liegen nicht vor. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

61,9 – 157,0 mm/a 

(2,0 – 5,0 l/s*km2) 

Vorfluter Otterbach 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,006 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation 

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SW Wiesent 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 06
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.985 

Hoch 5.433.072 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

325 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SW Wiesent 1 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 123 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 7 m u GOK (518 m ü NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 50 m 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NW nach SE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus nordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,029 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 115 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Kein Risiko gegeben, außer im Havariefall 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem Eingriff in das Grundwasser kommt. Es 

liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus und/oder 

Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 
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3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 46 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

400
0 m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

 m

90
00

 m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00 

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00 

m

150
00 

m

15
50

0 m

160
00 

m

165
00 

m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00 

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!(E

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

B 0001 (AT WSG Giffa)

B 0002 (AT WSG Giffa)

B 0003 (AT WSG Giffa)

B 0004 (AT WSG Giffa)

B 0008 (AT WSG Giffa)

B 0009 (AT WSG Giffa)

B 0290 (VT)

B 0291 (VT)

B 0292 (VT)

B 0158 (VT)

B 0160 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0164 (VT)

B 0165 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

Brunnen SW Wiesent 1

Legende
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sondierpunkte BGHU
!H RKS
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

   
   

-
Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand:

Pnr.: Anhang:
Blatt: 

18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Geologis c he Übers ic hts karte mit Einzugs gebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SW Wies ent 1

Legende GK
Störung, vermutet
Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän

±±±±Abschwemmasse, pleistozän bis holozän

ŠŠŠŠ
Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich
(Spätglazialterrasse 2)

-

Vorhaben nac h §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen

Bebauung
Linkbox
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges c hlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuwegungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.1

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 47 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!(E

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

B 0001 (AT WSG Gif fa)

B 0002 (AT WSG Gif fa)

B 0003 (AT WSG Gif fa)

B 0004 (AT WSG Gif fa)

B 0008 (AT WSG Gif fa)

B 0009 (AT WSG Gif fa)

B 0290 (VT)

B 0291 (VT)

B 0292 (VT)

B 0158 (VT)

B 0160 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0164 (VT)

B 0165 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

Brunnen SW Wiesent 1

Legende
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sondierpunkte BGHU
!H RKS
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hydrogeologie und Umw elt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand:

Pnr.: Anhang:

Blatt: 
18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Übers ic hts bodenkarte mit Einzugs gebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SW Wies ent 1

Legende ÜBK25
Erläuterung zur Legende der ÜBK s . Anlage 1

20
64b
998

-

Vorhaben nac h §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen

Bebauung
Linkbox
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges c hlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuw egungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.2

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 48 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!
H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H

!H !H
!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H
!H

!H !H !H !H !H !H !H !H !H !H $1
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

$1
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

$1

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

#I

!H
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H !H

!H

!H
!H

!H
!H

!H

$1
!H !H !H !H !H !H !H !H

!H !H

!H

!H !H

!H

!H
!H

!H

!H !H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H!H $1

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!(E

B 0008 (AT WSG Gif fa)

B 0001 (AT WSG Gif fa)

B 0002 (AT WSG Gif fa)

B 0003 (AT WSG Gif fa)

B 0004 (AT WSG Gif fa)

B 0009 (AT WSG Gif fa)

B 0291 (VT)

B 0290 (VT)

B 0292 (VT)B 0160 (VT)

B 0165 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0158 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

Brunnen SW Wiesent 1

322

322,5

322,25

322
,5

Legende
!(E Eigenwasserversorgung

GwGleichen (m ü. NHN) 
Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sondierpunkte BGHU
!H RKS
#I GWM
!H KB

-
Büro für Hydrogeologie und Umw elt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand:

Pnr.: Anhang:

Blatt: 
18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
GwGleic henplan

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SW Wies ent 1

Legende GK
Störung, vermutet
Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän

±±±±Abschwemmasse, pleistozän bis holozän

ŠŠŠŠ
Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich
(Spätglazialterrasse 2)

-

Vorhaben nac h §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen

Bebauung
Linkbox
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges c hlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuw egungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.3

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 49 von 170



SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SW Wiesent 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 07
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.758 

Hoch 5.433.111 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

325 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SW Wiesent 2 

Hinweis auf die Fassung Fremdgutachten (IFB EIGENSCHENK 2016) 

Datengrundlage Fremdgutachten (IFB EIGENSCHENK 2016) 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 124 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Nicht bekannt 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies sowie kalkhaltige Gleye 

und gering verbreitete kalkhaltige Humusgleye aus Schluff bis Lehm über Carbonatsandkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NW nach SE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus nordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

162,1 – 175,5 mm/a 

(5,1 – 5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,025 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

IFB EIGENSCHENK (2016): Hydrologischer Bericht. Wasserschutzgebiet Brunnen Giffa der 
Trinkwasserversorgung Wörth an der Donau. Hydrogeologische Basisstudie - Statusbericht zum aktuellen 
Untersuchungsstand. Deggendorf.  
LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 53 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

400
0 m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00

m

165
00

m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!(E

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

B 0001 (AT WSG Giffa)

B 0002 (AT WSG Giffa)

B 0003 (AT WSG Giffa)

B 0004 (AT WSG Giffa)

B 0005 (AT WSG Giffa)

B 0006 (AT WSG Giffa)

B 0007 (AT WSG Giffa)

B 0008 (AT WSG Giffa)

B 0290 (VT)

B 0291 (VT)

B 0292 (VT)

B 0158 (VT)

B 0160 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0164 (VT)

B 0165 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

Brunnen SW Wiesent 2

Legende
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sondierpunkte BGHU
!H RKS
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand:

Pnr.: Anhang:
Blatt: 

18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Geologis c he Übers ic hts karte mit Einzugs gebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SW Wies ent 2

Legende GK
Störung, vermutet
Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän

ŠŠŠŠSchmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich
(Spätglazialterrasse 2)

-

Vorhaben nac h §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen

Bebauung
Linkbox
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges c hlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuwegungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.1

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 54 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!(E

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

B 0001 (AT WSG Gif fa)

B 0002 (AT WSG Gif fa)

B 0003 (AT WSG Gif fa)

B 0004 (AT WSG Gif fa)

B 0005 (AT WSG Gif fa)

B 0006 (AT WSG Gif fa)

B 0007 (AT WSG Gif fa)

B 0008 (AT WSG Gif fa)

B 0290 (VT)

B 0291 (VT)

B 0292 (VT)

B 0158 (VT)

B 0160 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0164 (VT)

B 0165 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

Brunnen SW Wiesent 2

Legende
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sondierpunkte BGHU
!H RKS
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hydrogeologie und Umw elt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand:

Pnr.: Anhang:

Blatt: 
18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Übers ic hts bodenkarte mit Einzugs gebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SW Wies ent 2

Legende ÜBK25
Erläuterung zur Legende der ÜBK s . Anlage 1

20
64b
73a
998

-

Vorhaben nac h §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen

Bebauung
Linkbox
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges c hlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuw egungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.2

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 55 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!
H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H

!H !H !H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H
!H

!H !H !H !H !H !H !H !H !H !H $1
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

$1
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

$1

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

#I

!H
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H !H

!H

!H
!H

!H
!H

!H

$1
!H !H !H !H !H !H !H

!H
!H !H

!H

!H !H

!H

!H !H

!H

!H !H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H!H $1

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!(E

B 0006 (AT WSG Gif fa)

B 0007 (AT WSG Gif fa)

B 0008 (AT WSG Gif fa)

B 0001 (AT WSG Gif fa)

B 0002 (AT WSG Gif fa)

B 0003 (AT WSG Gif fa)

B 0004 (AT WSG Gif fa)

B 0005 (AT WSG Gif fa)

B 0291 (VT)

B 0290 (VT)

B 0292 (VT)B 0160 (VT)

B 0165 (VT)

B 0170 (VT)

B 0171 (VT)

B 0158 (VT)

B 0162 (VT)

B 0163 (VT)

B 0167 (VT)

B 0168 (VT)

B 0169 (VT)

B 0315 (VT)

GWM B 0166

GWM B 9602

D2
-Q

_0
50

D2-Q_052

D2
-Q

_0
51

Brunnen SW Wiesent 2

322,25

322
,75

322,5

Legende
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SW Wiesent 3

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 08
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.649 

Hoch 5.433.108 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

325 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SW Wiesent 3 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 126 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Das Wasser wird zur Bewässerung der Felder 

genutzt. Am 25.06.2020 wurde vom Eigentümer ein 

GwFlurabstand von ca. 3 m gemessen.  

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung 6 m u. GOK (319 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies sowie kalkhaltige Gleye 

und gering verbreitete kalkhaltige Humusgleye aus Schluff bis Lehm über Carbonatsandkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NW nach SE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus nordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

162,1 – 175,5 mm/a 

(5,1 – 5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,025 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen NE Kiefenholz 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 09
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.449 

Hoch 5.432.837 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen NE Kiefenholz 1 

Hinweis auf die Fassung LfU Datenbank 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 127 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung • Der Brunnen ist ca. 6 m tief und weist einen

maximalen Durchmesser von ca. 1,25 m

(Betonringe) auf.

• Der Brunnen wird je nach Nutzpflanze in der

Regel 1- bis 2-mal, maximal 4-mal im Jahr zur

Feldbewässerung genutzt.

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 6 m u. GOK (320 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen NE Kiefenholz 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 10
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.449 

Hoch 5.432.837 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen NE Kiefenholz 2 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 186 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 7 m u. GOK (319 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 5 m zur Arbeitsfläche 

ca. 35 m zum Schutzstreifen 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels HDD 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,029 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 25 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

HDD-Bohrung: 7,5 m 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Die Vorzugstrasse verläuft in ca. 40 m Entfernung zum Brunnen mit einer Länge von ca. 30 m durch das 

EZG. Im Zuge der Baumaßnahmen ist aufgrund der geringen GwFlurabstände im Untersuchungsgebiet 

mit einer Bauwasserhaltung zu rechnen, die zu einem direkten Eingriff in das Grundwasser innerhalb des 

EZG führt. 

Hydrogeologische Risikobewertung: 

Risiko ist vorhanden, da es innerhalb des EZG zu einem direkten Eingriff ist das Grundwasser kommt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Der Eingriff in den genutzten GwLeiter während des Baus der 

Trasse wird besonders im südöstlichen Bereich des EZG als hoch 

eingeschätzt, da der Flurabstand entlang der Vorzugstrasse 

gemäß der hydrogeologischen Modellvorstellung gering ist. 

Die Vorzugstrasse quert in einer Entfernung von ca. 40 m zum 

Brunnen das EZG mit einer Länge von ca. 30 m. 

Insgesamt besteht das Risiko einer Beeinträchtigung der 
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Wasserqualität während der Bauphase innerhalb des EZG ohne 

vorsorgende Maßnahmen, im Falle einer auftretenden 

Verunreinigung. 

Um dem Risiko entgegenzuwirken, werden die im Folgenden 

aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der Bauphase 

des SOL empfohlen: 

➢ Soweit wie möglich zeitliche und räumliche Begrenzung

des Eingriffs ins Grundwasser

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. Es liegt eine 

Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Entlang des Trassenverlaufes wird bei Eingriff in den genutzten 

GwLeiter, eine Bauwasserhaltung erforderlich, welche den 

Wasserzufluss zum Brunnen vermindern würde. 

Es ist davon auszugehen, dass während der Bauphase durch die 

Bauwasserhaltung ein Teil des dem Brunnen zuströmenden 

Wassers entnommen wird. Ein Absinken des Wasserspiegels am 

Brunnenstandort ist durch die Bauwasserhaltung potenziell 

gegeben. 

Die Bauwasserhaltung nach den Unterlage Teil K.3.1 wird im 

Folgenden betrachtet: 

➢ Dauer: 21 Tage 

➢ Andrang: 352,8 m³/h 
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Die Bauwasserhaltung erfolgt im EZG, sodass eine temporäre 

Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. Es liegt 

eine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor, da es durch die 

Bauwasserhaltung zu einer Verringerung der Wasserquantität im 

EZG kommt. 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität infolge einer bauzeitlichen 

Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen bzw. wird im 

Vergleich der Beeinflussung durch die Bauwasserhaltung als 

vernachlässigbar eingeschätzt. Vorsorgende Maßnahmen, die 

das Risiko herabsetzen würden, liegen nicht vor. Es liegt eine 

Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Für das HGÜ-Erdkabel, Schutz- und Leerrohre werden 

Kunststoffe und Metalle eingesetzt, die zu keiner qualitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers führen (s. Unterlage Teil C2 

„Technische Vorhabensbeschreibung“). Gleiches gilt für 

Bettungsmaterialien und die Materialien, welche zur 

Grabenverfüllung verwendet werden (s. Unterlage Teil L2.2 

„Bodenmanagement“). 

Ein Risiko hinsichtlich der Wasserqualität während des Betriebs 

des SOL ist nicht gegeben. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 

WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität im EZG infolge einer 

Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen, da die 

ursprüngliche Landnutzungsform nicht verändert wird. 

Aufgrund der Durchlässigkeit des Bettungsmaterials für die 

Stromleitung ist sichergestellt, dass der GwAnstrom aus 

nordwestlicher Richtung erhalten bleibt. Eine erhöhte 

Durchlässigkeit des Bettungsmaterials kann jedoch zu einer 

Längsdrainagewirkung entlang des SOL führen. Die 

Längsdrainagewirkung der SOL-Bettung wird durch Tonriegel 

unterbunden (vorsorgende Maßnahme), sodass auch keine 

wesentliche Veränderung des Einzugsgebiets erzeugt wird. Eine 

quantitative Beeinträchtigung beim Betrieb des SOL ist somit nicht 

zu erwarten. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Im Bereich des EZG verläuft die Arbeitsfläche. Auf dieser Fläche 

wird der Oberboden temporär abgetragen. Ein Eingriff in das 

Grundwasser erfolgt nicht. Die Betrachtung des Risikos bezieht 

sich nur auf den Havariefall während der Bauphase. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 
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wassergefährdender Stoffe entlang der Arbeitsfläche nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Aufgrund der bezogenen Benutzung i. S. v. § 9 WHG im Sinne einer qualitativen sowie quantitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers während des Baus des SOL muss in der Folge in der 

Unterlage Teil K.3.1 (Bauwasserhaltung) eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. 

Bearbeitungsstand 03/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen E Kiefenholz 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 11
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.526 

Hoch 5.432.128 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen E Kiefenholz 1 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 408 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 6 m u. GOK (320 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 befindet sich eine vermutete, WNW-ESE-streichende Störung innerhalb des EZG. Dieser 

Bereich muss als Zone mit erhöhter Durchlässigkeit betrachtet werden. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,029 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen E Kiefenholz 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.756 

Hoch 5.432.112 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen E Kiefenholz 2 

Hinweis auf die Fassung LfU Datenbank 

Datengrundlage Eigentümer 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 410 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung • Der Brunnen wird im Schnitt in 2 von 3 Jahren je

nach Witterung 2- bis 3-mal pro Saison für die

Bewässerung des Feldes genutzt.

• Der Brunnen besitzt einen Durchmesser von 1 m

und ist ca. 6,5 m tief.

• Der Wasserstand schwankt zwischen 3 und

4 m u. GOK.

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 6,5 m u. GOK (319,5 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 50 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 88 von 170



Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 befindet sich eine vermutete, WNW-ESE-streichende Störung innerhalb des EZG. Dieser 

Bereich muss als Zone mit erhöhter Durchlässigkeit betrachtet werden. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NW nach SE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus nordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 135 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Kein Risiko gegeben, außer im Havariefall 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem Eingriff in das Grundwasser kommt. Es 

liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus und/oder 

Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SE Kiefenholz 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 13
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.393 

Hoch 5.431.909 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SE Kiefenholz 1 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 393 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5,5 m u. GOK (320,5 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 98 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

400
0 m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00

m

165
00

m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

#I

!H

!H

!H

!H

#I

#I!(E

B 0011 (AT WSG Giffa)

B 0023 (AT St2146)

B 0021 (AT St2146)

B 0022 (AT St2146)

B 0294 (VT)

B 0295 (VT)

B 0002 (AT Kiefenholz)

B 0001 (AT 2146)

B 0003 (AT Kiefenholz)

B 0005 (AT Kiefenholz)

B 0006 (AT Kiefenholz)

GWM B 9603

B 0173 (VT)

B 0174 (VT)

B 0175 (VT)

B 0176 (VT)

GWM B 0004 (AT Kiefenholz)

GWM B 0177
Brunnen SE Kiefenholz 1

Legend e
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sond ierpunkte BGHU
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hyd rogeologie und  Umwelt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand :

Pnr.: Anhang:
Blatt: 

18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Geologische Übersichtskarte mit Einzugsgebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SE Kiefenholz 1

Legend e GK
Störung, vermutet

ŠŠŠŠ
Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich
(Spätglazialterrasse 2)
Ältere Auenablagerung (Jüngere Postglazialterrasse 1)

ŠŠŠŠFlussschotter, mittelholozän (Mittlere Postglazialterrasse 2)

-

Vorhaben nach §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges chlos s ene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuwegungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)

1.1

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 99 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

#I

!H

!H

!H

!H

#I

#I!(E

B 0011 (AT WSG Giffa)

B 0023 (AT St2146)

B 0021 (AT St2146)

B 0022 (AT St2146)

B 0294 (VT)

B 0295 (VT)

B 0002 (AT Kiefenholz)

B 0001 (AT 2146)

B 0003 (AT Kiefenholz)

B 0005 (AT Kiefenholz)

B 0006 (AT Kiefenholz)

GWM B 9603

B 0173 (VT)

B 0174 (VT)

B 0175 (VT)

B 0176 (VT)

GWM B 0004 (AT Kiefenholz)

GWM B 0177
Brunnen SE Kiefenholz 1

Legend e
!(E Eigenwasserversorgung

Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sond ierpunkte BGHU
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hyd rogeologie und  Umw elt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand :

Pnr.: Anhang:

Blatt: 
18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Übers ichts bod enkarte mit Einzugs gebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SE Kiefenholz 1

Legend e ÜBK25
Erläuterung zur Legend e d er ÜBK s . Anlage

20
84d
89
998

-

Vorhaben nach §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges chlos sene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuwegungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)

1.2

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 100 von 170



0 m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m 3500 m

40
00

m

4500 m

5000 m

5500 m

6000 m

650
0 m

700
0 m

7500 m

8000 m

85
00

m

90
00

m

9500 m

10000 m

10
50

0 m

11000 m

11500 m 120
00

m

12500 m

13000 m

13500 m

14000 m

145
00

m

150
00

m

15
50

0m

160
00 m

165
00 m

17000 m

17500 m

18000 m

18500 m

19000 m

19500 m

20000 m

20500 m

21000 m

21500 m

220
00

m

22500 m

23000 m

23500 m

24000 m

24500 m

25000 m

25500 m

26000 m

26500 m

27000 m

27500 m

28000 m

28500 m

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!
H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H !H

!H !H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

$1

$1

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H
!H

!H!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H!H

!H

!H

!H
!H

!H !H !H !H !H !H !H !H !H !H $1
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

$1
!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

$1

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

#I

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H

#I

!H
!H !H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H !H

!H

!H
!H

!H
!H

!H

$1
!H !H !H !H !H !H !H

!H
!H !H

!H

!H !H

!H

!H
!H

!H

!H !H !H !H !H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H !H
!H

$1
!H

!H
!H

!H
!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H!H $1

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H !H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H
!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

$1

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!H

!(E

B 0011 (AT WSG Giffa)

B 0023 (AT St2146)

B 0294 (VT)
B 0021 (AT St2146)

B 0022 (AT St2146)

B 0295 (VT)

B 0001 (AT 2146)

B 0003 (AT Kiefenholz)

B 0005 (AT Kiefenholz)

B 0006 (AT Kiefenholz)

B 0173 (VT)

B 0174 (VT)

B 0175 (VT)

B 0176 (VT)

GWM 0002 (AT Kiefenholz )

GWM B 0004 (AT Kiefenholz)

GWM B 0177

GWM B 9603

B 0002 (AT Kiefenholz)

Brunnen SE Kiefenholz 1

321,5

322,25

322

321,75

Legend e
!(E Eigenwasserversorgung

GwGleichen (m ü. NHN) 
Aktuell betrachtetes EZG
EZG Eigenwasserversorgungsanlage

Sond ierpunkte BGHU
#I GWM
!H KB
$1 Schurf

-
Büro für Hyd rogeologie und  Umw elt GmbH
Europas traße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0 Bearbeiter:Stand :

Pnr.: Anhang:

Blatt: 
18038/2
03/23 V2 mom

1:5.000Maßstab

SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
GwGleichenplan

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016

0 100 200 300 400 500
m

Ers teller: klm

0 5.000 10.000m

Brunnen SE Kiefenholz 1

Legend e GK
Störung, vermutet

ŠŠŠŠ
Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich
(Spätglazialterrasse 2)
Ältere Auenablagerung (Jüngere Postglazialterrasse 1)

ŠŠŠŠFlussschotter, mittelholozän (Mittlere Postglazialterrasse 2)

-

Vorhaben nach §21 NABEG
Trassenachse
Schutzstreifen
Arbeitsflächen
Festgelegter Trassenkorridor
(fTK) gem. §12 NABEG

Ges chlos sene Querung mit
Querungs nummer

HDD

Zuwegungen
temporär anzulegende
Baustraßen
Nutzung vorhandener Straßen
(keine Eingriffsflächen)

Sons tiges
Versickerungsflächen (keine
Eingriffsflächen)
Baubedingte
Grundwasserabsenkung

1.3

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 101 von 170



SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SE Kiefenholz 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 14
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.548 

Hoch 5.431.894 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SE Kiefenholz 2 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 407 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink - Planfeststellungsverfahren gemäß § 21 NABEG - Abschnitt D2
Geologische Übersichtskarte mit Einzugsgebiet

© Büro HG
Datenquellen: SOL_CD_U_AGE_DOC_Datengrundlagen.pdf (Anlage M)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone N32, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989
Höhensystem: DHHN2016
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen Giffa

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 15
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.548 

Hoch 5.431.894 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

326 

Bezeichnung der Fassung Brunnen Giffa 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Landratsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 425 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Brunnen 

Anmerkungen zur Fassung Gemäß dem Landratsamt Regenburg befindet sich 

eine Brauchwasserversorgung 

(Beregnungsbrunnen) auf dem Flurstück. Genauere 

Angaben zu dem Standort des Brunnens liegen 

nicht vor. 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung Nicht bekannt 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Nicht bekannt 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des möglichen EZG befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 befindet sich eine vermutete, WNW-ESE-streichende Störung innerhalb des EZG. Dieser 

Bereich muss als Zone mit erhöhter Durchlässigkeit betrachtet werden. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NW nach SE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus nordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

0 – 175,5 mm/a 

(0 – 5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,497 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 575 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Kein Risiko gegeben, außer im Havariefall 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Um dem Risiko im Havariefall entgegenzuwirken, werden die im 

Folgenden aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der 

Bauphase des SOL empfohlen: 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung während 

der Bauphase, allerdings wird die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch der Umfang einer Beeinträchtigung durch die Einhaltung der 

vorsorgenden Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem 

Eingriff in das Grundwasser kommt. Es liegt keine Benutzung i. S. 

v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des

Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da es innerhalb des EZG nicht zu einem Eingriff in das Grundwasser kommt. Es 

liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus und/oder 

Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:10.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen S Kiefenholz 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 16
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.453 

Hoch 5.431.421 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

325 

Bezeichnung der Fassung Brunnen S Kiefenholz 1 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 402 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5 m u. GOK (320 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens dominieren gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) spätwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Spätglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. Im südlichen Randbereich des EZG befinden sich mittelholozäne Flussschotter 

(Mittlere Postglazialterrasse 1) aus wechselnd sandigen und steinigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden aus Verwitterungslehm über Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

175,5 mm/a 

(5,6 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen S Kiefenholz 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 17
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.402 

Hoch 5.431.022 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

324 

Bezeichnung der Fassung Brunnen S Kiefenholz 2 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 525 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5,5 m u. GOK (318,5 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) mittelholozäne 

Flussschotter (Mittlere Postglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen und steinigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich kalkhaltige Vega aus Carbonatschluff und gering verbreitet aus Carbonatsand bis 

-lehm (Auensediment).

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 125 von 170



Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

61,4 mm/a 

(1,9 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,026 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen S Kiefenholz 3

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 18
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.722 

Hoch 5.430.807 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

323 

Bezeichnung der Fassung Brunnen S Kiefenholz 3 

Hinweis auf die Fassung LfU Datenbank 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Kiefenholz 

Flurstück 514 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5,0 m u. GOK (318 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 235 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich im südöstlichen Bereich und am Brunnenstandort gemäß 

GK 25 (LfU Bayern 2020a) ältere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 1) aus Sanden und 

Kiesen, zum Teil unter Flusslehm oder Flussmergel. Im nordwestlichen Bereich sind ältere Ablagerungen, 

mittelholozäne Flussschotter (Mittlere Postglazialterrasse 2), aus wechselnd sandigen und steinigen 

Kiesen vorhanden. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich im südöstlichen Bereich des 

EZG befinden, um vorherrschend Gley-Kalkpaternia sowie gering verbreitet kalkhaltiger Auengley aus 

Auensediment mit weitem Bodenartenspektrum. Im Nordwesten des EZG sind fast ausschließlich 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

kalkhaltige Vega aus Carbonatschluff und gering verbreitet aus Carbonatsand bis -lehm (Auensediment) 

vorhanden. 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von NNW nach SSE gerichtet. Es ergibt sich somit ein 

Grundwasserzustrom zu dem Brunnen aus nordnordwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

56,0 – 61,4 mm/a 

(1,8 – 1,9 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 60 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Die Vorzugstrasse verläuft nordwestlich, ca. 235 m oberstromig des Brunnenstandortes. Gemäß der 

hydrogeologischen Modellvorstellung ist in diesem Bereich mit flurnahen GwStänden zu rechnen. 

Dementsprechend ist eine Bauwasserhaltung notwendig. Der nordwestliche Bereich des EZG befindet 

sich innerhalb des berechneten Absenktrichters. Ein direkter Eingriff in das Grundwasser im EZG ist 

gegeben. 

Hydrogeologische Risikobewertung: 

Risiko ist vorhanden, da es innerhalb des EZG zu einem direkten Eingriff ist das Grundwasser kommt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Im nördlichen Bereich des EZG ist ein direkter Eingriff in das 

Grundwasser gegeben, da der Flurabstand entlang der 

Vorzugstrasse gemäß der hydrogeologischen Modellvorstellung 

gering ist. 

Insgesamt besteht das Risiko einer Beeinträchtigung der 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Wasserqualität während der Bauphase innerhalb des EZG ohne 

vorsorgende Maßnahmen, im Falle einer auftretenden 

Verunreinigung. 

Um dem Risiko entgegenzuwirken, werden die im Folgenden 

aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der Bauphase 

des SOL empfohlen: 

➢ So weit wie möglich zeitliche und räumliche Begrenzung

des Eingriffs ins Grundwasser durch bspw. 

Kurzstrangverlegung zur Minimierung der 

Grabenöffnungszeiten 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung des 

Brunnens während der Bauphase, allerdings wird die 

Eintrittswahrscheinlichkeit als auch der Umfang einer 

Beeinträchtigung durch die Einhaltung der vorsorgenden 

Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. Es liegt eine Benutzung i. 

S. v. § 9 WHG vor.

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Entlang des Trassenverlaufes wird bei Eingriff in den genutzten 

GwLeiter eine Bauwasserhaltung erforderlich, welche den 

Wasserzufluss zum Brunnen vermindern würde. 

Es ist davon auszugehen, dass während der Bauphase durch die 

Bauwasserhaltung ein Teil des dem Brunnen zuströmenden 

Wassers entnommen wird, da die Trasse im Anstrom liegt. Ein 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Absinken des Wasserspiegels am Brunnenstandort ist durch die 

Bauwasserhaltung potenziell gegeben. 

Die Bauwasserhaltung nach der Unterlage Teil K.3.1 wird im 

Folgenden betrachtet: 

➢ Dauer: 21 Tage 

➢ Andrang: 374,40 m³/h 

Die Bauwasserhaltung erfolgt im direkten Anstrom, sodass eine 

temporäre Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es liegt eine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor, da es durch die 

Bauwasserhaltung zu einer Verringerung der Wasserquantität im 

EZG kommt. 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität im EZG infolge einer 

bauzeitlichen Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen bzw. 

wird im Vergleich der Beeinflussung durch die Bauwasserhaltung 

als vernachlässigbar eingeschätzt. Vorsorgende Maßnahmen, die 

das Risiko herabsetzen würden, liegen nicht vor. Es liegt eine 

Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Für das HGÜ-Erdkabel, Schutz- und Leerrohre werden 

Kunststoffe und Metalle eingesetzt, die zu keiner qualitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers führen (s. Unterlage Teil C2 

„Technische Vorhabensbeschreibung“). Gleiches gilt für 

Bettungsmaterialien und die Materialien, welche zur 

Grabenverfüllung verwendet werden (s. Unterlage Teil L2.2 

„Bodenmanagement“). 

Ein Risiko hinsichtlich der Wasserqualität während des Betriebs 

des SOL ist nicht gegeben. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 

WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung, und damit 

einhergehend der Wasserquantität, im EZG des Brunnens infolge 

einer Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen, da die 

ursprüngliche Landnutzungsform nicht verändert wird. 

Aufgrund der Durchlässigkeit des Bettungsmaterials für die 

Stromleitung ist sichergestellt, dass der GwAnstrom des 

Brunnens aus nordnordwestlicher Richtung erhalten bleibt. Eine 

erhöhte Durchlässigkeit des Bettungsmaterials kann jedoch zu 

einer Längsdrainagewirkung entlang des SOL führen. Die 

Längsdrainagewirkung der SOL-Bettung wird durch Tonriegel 

unterbunden (vorsorgende Maßnahme), sodass auch keine 

wesentliche Veränderung des EZG erzeugt wird. Eine quantitative 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Beeinträchtigung des Brunnens beim Betrieb des SOL ist somit 

nicht zu erwarten. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Aufgrund der bezogenen Benutzung i. S. v. § 9 WHG im Sinne einer qualitativen sowie quantitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers während des Baus des SOL muss in der Folge in der 

Unterlage Teil K.3.1 (Bauwasserhaltung) eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen E Geisling 1

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 19
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.277 

Hoch 5.429.714 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

324 

Bezeichnung der Fassung Brunnen E Geisling 1 

Hinweis auf die Fassung Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Geisling 

Flurstück 531 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 7,5 m u. GOK (316,5 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 20 m (Brunnen befindet sich innerhalb der 

Arbeitsfläche) 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels HDD 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) mittelholozäne 

Flussschotter (Mittlere Postglazialterrasse 2) aus wechselnd sandigen und steinigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich im nördlichen Bereich des 

EZG und am Brunnenstandort befinden, um fast ausschließlich kalkhaltige Vega aus Carbonatschluff und 

gering verbreitet aus Carbonatsand bis -lehm (Auensediment). Im Süden des EZG sind Gley-Kalpaternia 

vorherrschend sowie kalkhaltiger Auengley aus Auensediment mit weitem Bodenartenspektrum gering 

verbreitet. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von S nach N gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom zu 

dem Brunnen aus südlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

0 – 23,3 mm/a 

(0 – 0,7 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 175 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Start- bzw. Ziel-Grube: 3 

HDD: 7,5 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Zerstörung der Fassung 

Die Vorzugstrasse verläuft östlich der Fassung in ca. 20 m Entfernung. Die Brunnenfassung befindet sich 

innerhalb des Arbeitsstreifens, am Rande des Schutzstreifens. 

Risiko ist vorhanden, da die Zerstörung der Brunnenfassung aufgrund der geringen Entfernung zu der 

Vorzugstrasse im Zuge des Baus des SOL nicht ausgeschlossen werden kann. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Die Zerstörung der Fassung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Ersatzversorgung ist erforderlich. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Die Zerstörung der Fassung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Ersatzversorgung ist erforderlich. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Die Zerstörung der Fassung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Ersatzversorgung ist erforderlich. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Die Zerstörung der Fassung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Ersatzversorgung ist erforderlich. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Die Zerstörung der Fassung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Ersatzversorgung ist erforderlich. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Es wird ein Antrag gemäß Unterlage Teil K3.2 erstellt (Ersatzversorgung für Einzelfassungen). 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen E Geisling 2

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 20
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.211 

Hoch 5.429.476 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

324 

Bezeichnung der Fassung Brunnen E Geisling 2 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Geisling 

Flurstück 534 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5 m u. GOK (319 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

ca. 40 m 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Offen 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich im nordöstlichen Bereich und am Brunnenstandort gemäß 

GK 25 (LfU Bayern 2020a) mittelholozäne Flussschotter (Mittlere Postglazialterrasse 2) aus wechselnd 

sandigen und steinigen Kiesen. Im südwestlichen Bereich sind ältere Flussschotter des mittleren Holozäns 

(Mittlere Postglazialterrasse 1) und des älteren Holozäns (Ältere Postglazialterrasse) vorhanden. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um Gley-Kalpaternia sowie gering verbreitet um kalkhaltigen Auengley aus Auensediment mit weitem 

Bodenartenspektrum. Bereichsweise ist außerdem kalkhaltige Vega vorhanden. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von SW nach NE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus südwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

23,3 – 25,0 mm/a 

(0,7 – 0,8 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG ja 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) ca. 50 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Offen: 2 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Die Vorzugstrasse verläuft in ca. 40 m Entfernung zum Brunnen mit einer Länge von ca. 50 m durch das 

EZG. Der Kabelgraben soll innerhalb von Gley-Kalkpaternien sowie kalkhaltigen Auengleyen ausgehoben 

werden. Gemäß der hydrogeologischen Modellvorstellung ist in diesem Bereich mit flurnahen GwStänden 

zu rechnen. 

Hydrogeologische Risikobewertung: 

Risiko ist vorhanden, da es innerhalb des EZG zu einem direkten Eingriff ist das Grundwasser kommt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Im nordwestlichen Bereich des EZG in unmittelbarer Nähe des 

Brunnenstandortes ist ein direkter Eingriff in das Grundwasser 

gegeben, da der Flurabstand entlang der Vorzugstrasse gemäß 

der hydrogeologischen Modellvorstellung gering ist. 

Insgesamt besteht das Risiko einer Beeinträchtigung der 

Wasserqualität während der Bauphase innerhalb des EZG ohne 

vorsorgende Maßnahmen, im Falle einer auftretenden 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Verunreinigung. 

Um dem Risiko entgegenzuwirken, werden die im Folgenden 

aufgelisteten vorsorgenden Maßnahmen während der Bauphase 

des SOL empfohlen: 

➢ So weit wie möglich zeitliche und räumliche Begrenzung

des Eingriffs ins Grundwasser durch bspw. 

Kurzstrangverlegung zur Minimierung der 

Grabenöffnungszeiten 

➢ Vorgaben zur Wartung und Betankung von 

Baufahrzeugen 

➢ Lagerung und Nutzung von Hilfsmaterialien bzw.

wassergefährdenden Stoffen

➢ Zeitraum der Bauausführung: Die Tiefbauarbeiten in

gefährdeten Trassenabschnitten sollten bei trockener

Witterung und nach Möglichkeit im Sommerhalbjahr

stattfinden

➢ Vorgaben zum Betrieb von Maschinen und Geräten

Vorhaltung von Ölbindemitteln

➢ Reinigung von Fahrzeugen außerhalb des EZG

➢ Unterweisungen und Kontrolle des auf der Baustelle

eingesetzten Personals den Maßnahmenkatalog

betreffend

➢ Meldekette, Notfallpläne, Sofortmaßnahmen

Im Zuge der Ausführungsplanung sind diese Maßnahmen zu 

beachten. 

Auch unter Berücksichtigung der vorsorgenden Maßnahmen 

verbleibt ein Restrisiko der qualitativen Beeinträchtigung des 

Brunnens während der Bauphase, allerdings wird die 

Eintrittswahrscheinlichkeit als auch der Umfang einer 

Beeinträchtigung durch die Einhaltung der vorsorgenden 

Maßnahmen wesentlich herabgesetzt. Es liegt eine Benutzung i. 

S. v. § 9 WHG vor.

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Entlang des Trassenverlaufes wird bei Eingriff in den genutzten 

GwLeiter eine Bauwasserhaltung erforderlich, welche den 

Wasserzufluss vermindern würde. 

Es ist davon auszugehen, dass während der Bauphase durch die 

Bauwasserhaltung ein Teil des dem Brunnen zuströmenden 

Wassers entnommen wird. Ein Absinken des Wasserspiegels am 

Brunnenstandort ist durch die Bauwasserhaltung potenziell 

gegeben. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Die Bauwasserhaltung nach der Unterlage Teil K.3.1 wird im 

Folgenden betrachtet: 

➢ Dauer: 21 Tage 

➢ Andrang: 1245,60 m³/h 

➢ Dauer: 30 Tage 

➢ Andrang: 129,60 m³/h 

➢ Dauer: 30 Tage 

➢ Andrang: 75,60 m³/h 

Die Bauwasserhaltung erfolgt im EZG des Brunnens, sodass eine 

temporäre Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Es liegt eine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor, da es durch die 

Bauwasserhaltung zu einer Verringerung der Wasserquantität im 

EZG kommt. 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung und damit 

einhergehend der Wasserquantität infolge einer bauzeitlichen 

Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen bzw. wird im 

Vergleich der Beeinflussung durch die Bauwasserhaltung als 

vernachlässigbar eingeschätzt. Vorsorgende Maßnahmen, die 

das Risiko herabsetzen würden, liegen nicht vor. Es liegt eine 

Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Für das HGÜ-Erdkabel, Schutz- und Leerrohre werden 

Kunststoffe und Metalle eingesetzt, die zu keiner qualitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers führen (s. Unterlage Teil C2 

„Technische Vorhabensbeschreibung“). Gleiches gilt für 

Bettungsmaterialien und die Materialien, welche zur 

Grabenverfüllung verwendet werden (s. Unterlage Teil L2.2 

„Bodenmanagement“). 

Ein Risiko hinsichtlich der Wasserqualität während des Betriebs 

des SOL ist nicht gegeben. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 

WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung, und damit 

einhergehend der Wasserquantität, im EZG des Brunnens infolge 

einer Landnutzungsänderung ist nicht zu besorgen, da die 

ursprüngliche Landnutzungsform nicht verändert wird. 

Aufgrund der Durchlässigkeit des Bettungsmaterials für die 

Stromleitung ist sichergestellt, dass der GwAnstrom des 

Brunnens aus nordnordwestlicher Richtung erhalten bleibt. Eine 

erhöhte Durchlässigkeit des Bettungsmaterials kann jedoch zu 

einer Längsdrainagewirkung entlang des SOL führen. Die 

Längsdrainagewirkung der SOL-Bettung wird durch Tonriegel 

TenneT TSO GmbH A060-AGU-000395-MA-DE 151 von 170



Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

unterbunden (vorsorgende Maßnahme), sodass auch keine 

wesentliche Veränderung des EZG erzeugt wird. Eine quantitative 

Beeinträchtigung des Brunnens beim Betrieb des SOL ist somit 

nicht zu erwarten. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 

erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Aufgrund der bezogenen Benutzung i. S. v. § 9 WHG im Sinne einer qualitativen sowie quantitativen 

Beeinträchtigung des Grundwassers während des Baus des SOL muss in der Folge in der 

Unterlage Teil K.3.1 (Bauwasserhaltung) eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt) 

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.745.368 

Hoch 5.429.421 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

323 

Bezeichnung der Fassung Brunnen E Geisling 3 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Geisling 

Flurstück 535 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 6,0 m u. GOK (317 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich im nordöstlichen Bereich und am Brunnenstandort gemäß 

GK 25 (LfU Bayern 2020a) mittelholozäne Flussschotter (Mittlere Postglazialterrasse 2) aus wechselnd 

sandigen und steinigen Kiesen. Im südwestlichen Bereich sind ältere Flussschotter des mittleren Holozäns 

(Mittlere Postglazialterrasse 1) vorhanden. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um Gley-Kalpaternia sowie gering verbreitet um kalkhaltiger Auengley aus Auensediment mit weitem 

Bodenartenspektrum. Bereichsweise ist außerdem kalkhaltige Vega vorhanden. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von SW nach NE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus südwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

23,3 – 25,0 mm/a 

(0,7 – 0,8 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG ja 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

Das EZG liegtinnerhalb des Absenktrichters der 

Bauwasserhaltung 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Der Brunnen befindet sich östlich der Vorzugstrasse in ca. 120 m Entfernung. Innerhalb des EZG verläuft 

im südwestlichen Bereich sowohl die Arbeitsfläche als auch der Schutzstreifen. Gemäß der 

hydrogeologischen Modellvorstellung ist auf Höhe des EZG entlang der VT mit flurnahen GwStänden zu 

rechnen. Dementsprechend ist eine Bauwasserhaltung notwendig. Da der berechnete Absenkungstrichter 

in das EZG des Brunnens hineinragt, ist ein direkter Eingriff in das Grundwasser im EZG gegeben. 

Risiko ist vorhanden, da es innerhalb des EZG zu einem direkten Eingriff ist das Grundwasser kommt. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse westlich bzw. südwestlich des 

Brunnens verläuft und nicht das EZG quert. Die im Zuge der 

Baumaßnahmen zu erwartende Bauwasserhaltung hat keinen 

Einfluss auf die Wasserqualität. Es liegt keine Benutzung i. S. v. 

§ 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen sind während des Baus

und/oder Betriebs des SOL daher nicht notwendig. 
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Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Im Zuge der Baumaßnahmen ist aufgrund der geringen 

GwFlurabstände im Untersuchungsgebiet mit einer 

Bauwasserhaltung zu rechnen, die zu einem direkten Eingriff in 

das Grundwasser innerhalb des EZG führt. 

Die Bauwasserhaltung nach den Unterlage Teil K.3.1 wird im 

Folgenden betrachtet: 

➢ Dauer:  21 Tage 

➢ Andrang:  1245,60 m³/h 

➢ Dauer:  30 Tage 

➢ Andrang:  129,6 m³/h 

➢ Dauer:  30 Tage 

➢ Andrang:  75,6 m³/h 

Es ist davon auszugehen, dass während der Bauphase durch die 

Bauwasserhaltung ein Teil des dem Brunnen zuströmenden 

Wassers entnommen wird, da der berechnete Absenktrichter in 

das EZG des Brunnens hineinragt. Ein Absinken des 

Wasserspiegels am Brunnenstandort ist durch die 

Bauwasserhaltung potenziell gegeben. 

Vorsorgende Maßnahmen, die das Risiko herabsetzen würden, 

liegen nicht vor. Es liegt eine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Für Zuwegungen bzw. Zufahrten wird lediglich das Risiko 

während der Bauphase betrachtet, eine betriebsbedingte 

Beeinflussung durch Zuwegungen und Zufahrten ist 

auszuschließen. Die Betrachtung des Risikos bezieht sich zudem 

nur auf den Havariefall. 

Eine eventuelle Verunreinigung des Wassers, welches zu dem 

Brunnen strömt, ist aufgrund möglicher Austritte 

wassergefährdender Stoffe entlang der Zufahrt/Zuwegung nicht 

ausgeschlossen.  

Hierbei handelt es sich um einen temporären Einfluss, der 

während der Bauphase eintreten kann, da es hier zu einem 
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erhöhten Verkehrsvolumen im Vergleich zum sonstigen 

Straßenverkehr kommt. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Aufgrund der bezogenen Benutzung i. S. v. § 9 WHG im Sinne einer quantitativen Beeinträchtigung des 

Grundwassers während des Baus des SOL muss in der Folge in der Unterlage Teil K.3.1 

(Bauwasserhaltung) eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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SuedOstLink (SOL), Abschnitt D2 

Unterlagen gemäß § 21 NABEG 

Bewertung von Einzelfassungen zur Trinkwasser- und 
Brauchwasserversorgung 

Bezeichnung der Fassung: 

Brunnen SE Geisling

Planverfasser: 

Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH 

Europastraße 11, 35394 Gießen 

Teil L6.3 Anlage 22
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1. Bewertung der Einzelfassung (Formblatt)

Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Lage der Fassung 

(UTM 32N [EPSG 4647]) 

Rechts 32.744.847 

Hoch 5.428.418 

Höhenlage der Fassung (m ü. NHN) nach 

DGM 25 

327 

Bezeichnung der Fassung Brunnen SE Geisling 

Hinweis auf die Fassung Landratsamt Regensburg 

Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Gemarkung Geisling 

Flurstück 786 

Landkreis Regensburg 

Zuständiges Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

Art der Fassung Schachtbrunnen 

Anmerkungen zur Fassung Nicht vorhanden 

Baujahr der Fassung/ genutzt seit Nicht bekannt 

Tiefe der Fassung ca. 5 m u. GOK (322 m ü. NHN) 

Art der Nutzung Brauchwasserversorgung (Beregnungsbrunnen) 

Bescheid vorhanden Nein 

Genehmigte Förderrate (m³/a) Nicht bekannt 

Jährliche Entnahmerate (m³/a) Nicht bekannt 

Ergiebigkeit der Fassung (l/s) Nicht bekannt 

Aufbereitung Nicht bekannt 

Kürzeste Entfernung von der Fassung zur 

Schnittstelle Trasse mit dem abgegrenzten 

EZG (m) 

Liegt außerhalb des EZG 

Bautechnische Ausführung des Erdkabels Trasse quert das EZG nicht 

Angaben zu Trinkwasserfassungen 

Anzahl der versorgten Personen 0 

Angaben zur Wasserqualität Nicht vorhanden 

Hydrogeologische und bodenkundliche Gegebenheiten 

Innerhalb des EZG des Brunnens befinden sich gemäß GK 25 (LfU Bayern 2020a) hochwürmzeitliche 

Schmelzwasserschotter (Niederterrasse) aus wechselnd sandigen, steinigen und zum Teil schwach 

schluffigen Kiesen. 

Gemäß GK 25 verlaufen keine Störungen innerhalb des EZG. 

Laut ÜBK 25 (LfU Bayern 2020b) handelt es sich bei den Böden, welche sich innerhalb des EZG befinden, 

um fast ausschließlich Braunerden und Parabraunerden aus kiesführendem Lehm über tiefem 

Carbonatsandkies bis -schluffkies. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Maßgeblicher GwLeiter innerhalb des EZG 

Den maßgeblichen GwLeiter des Brunnens bilden ausschließlich die oben beschriebenen Flussschotter 

und -sande. Gemäß Digitale Hydrogeologische Karte 100 (LfU Bayern) handelt es sich bei diesen 

Einheiten um einen Poren-Grundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit und Ergiebigkeit von 

wasserwirtschaftlich lokaler Bedeutung. 

Flurabstand, GwStrömungsverhältnisse 

Die Grundwasserfließrichtung ist von SW nach NE gerichtet. Es ergibt sich somit ein Grundwasserzustrom 

zu dem Brunnen aus südwestlicher Richtung. 

Der GwFlurabstand orientiert sich dabei entsprechend der dargestellten Grundwassergleichen. Die Donau 

ist Vorfluter für das Untersuchungsgebiet und die GwFließrichtung ist dementsprechend auf dieses 

Gewässer hin orientiert. 

Aufgrund des geringen hydraulischen Gradienten und der flachen Oberflächenmorphologie ist der 

Flurabstand im Untersuchungsraum relativ konstant. 

Mittlere GwNeubildung 

(nach LfU-Angaben) 

140,1 mm/a 

(4,4 l/s*km2) 

Vorfluter Donau 

Angaben zum ermittelten EZG 

Ermittelte EZG-Fläche (km²) 0,028 

Trasse quert das EZG nein 

Durchfahrungslänge innerhalb des EZG (m) keine Betroffenheit 

Einschnittstiefe der Trasse innerhalb des EZG 

Direkter Eingriff ins Grundwasser im EZG nein 

Max. Einschnittstiefe innerhalb des EZG 

(m u. GOK) 

- 

Hydrogeologische Risikobewertung 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Baubedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserqualität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 
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Bewertung von Einzelfassungen entlang SOL-Abschnitt D2 

Anlagenbedingtes Risiko: 

Wasserquantität 

Kein Risiko gegeben, da die Trasse nicht das EZG quert. Es liegt 

keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG vor. Vorsorgende Maßnahmen 

sind während des Baus und/oder Betriebs des SOL daher nicht 

notwendig. 

Hydrogeologische 

Risikobewertung durch Zufahrten 

bzw. Zuwegungen (Wasserqualität) 

Kein Risiko gegeben, da Zufahrten und Zuwegungen nicht das 

EZG queren. 

Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnisse 

Kein Risiko gegeben, da die Vorzugstrasse das EZG nicht quert. Es liegt keine Benutzung i. S. v. § 9 WHG 

vor, daher ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nicht erforderlich. 

Bearbeitungsstand 02/2023 

2. Plandarstellungen, Dokumentation

Anhang 1 Übersichtslagepläne mit Einzugsgebiet der Fassung M 1:5.000 

Anhang 1.1 Geologische Karte 

Anhang 1.2 Bodenkarte Anhang 

Anhang 1.3 Grundwassergleichenplan 

3. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

LfU Bayern (2020a): Digitale Geologische Karte 1:25.000. shp.  
LfU Bayern (2020b): Übersichts-Bodenkarten 1:25.000. shp, Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt 
(LfU). Zugegriffen: 12. März 2020 
LfU Bayern Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK). shp.  
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